ÖVP/Bundesrat/Familienhospizkarenz/Steibl
RIDI STEIBL: SPÖ-EINSPRUCH BEI WICHTIGER REGELUNG FÜR BETREUER SCHWERSTKRANKER ABSOLUT NICHT NACHVOLLZIEHBAR =

   Wien, 25. Jänner 2006 (ÖVP-PK) Von sozialem Verhalten ist bei der SPÖ nichts zu sehen. Sonst würde sie mit ihrem heutigen Einspruch im Bundesrat nicht die wichtige Neuregelung der Familienhospizkarenz stark verzögern. Dieser Einspruch der SPÖ hat rein negative Konsequenzen für die Betreuer/-innen von schwerst Erkrankten, übte ÖVP-Familiensprecherin Abg. Ridi Steibl heute, Mittwoch, scharfe Kritik. ****

   „Dieser Einspruch ist in keiner Weise nachvollziehbar und eine ausgesprochen schlechte Nachricht für jene, die sich oft in aufopfernder Weise der Pflege Kranker widmen. Ihnen würde jegliche Hilfe und Besserstellung gebühren, und nicht eine derartige unsoziale, unfreundliche Maßnahme wie jetzt von der SPÖ", meinte die ÖVP-Abgeordnete.
Die Familienhospizkarenz soll mit der Neuregelung auch für leibliche Kinder des anderen Ehegatten oder Lebensgefährten in Anspruch genommen werden können. Damit haben Eltern nicht nur die Möglichkeit, sich um ihre leiblichen Kinder oder Pflegekinder zu kümmern, sondern auch um ihre Stiefkinder. Darüber hinaus ist es eine wesentliche Erleichterung für Mütter und Väter zu wissen, dass sie künftig bis zu neun Monate in Karenz gehen können, da insbesondere bei schwer erkrankten Kindern - insbesondere in der Tumorbehandlung - Therapieformen auch über ein halbes Jahr dauern können.
Weiters werde die Einkommensgrenze für den Bezug von Mitteln aus dem Härteausgleichsfonds von 500 auf 700 Euro angehoben.
"Mit diesem Einspruch schadet die SPÖ  den Alleinstehenden und Einkommensschwächeren. Während die ÖVP bestrebt ist, dass es einfacher wird, sich innerhalb der Familie um kranke Kinder bzw. Angehörigen zu kümmern, macht es die SPÖ nun noch schwerer, dieses wertvolle Instrument bei der Begleitung sterbender Angehöriger und schwersterkrankter Kinder in Kraft treten zu lassen, so Steibl.
Im Jahr 2002 haben ab dem 1. Juli (Einführung der Familienhospizkarenz) 222 Personen diese Möglichkeit in Anspruch genommen, 2003 waren es 506 Personen, 2004 431 Personen und 2005 bis zum 30. September 283 Personen.
(Schluss)
